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Hintergrund

Der Aspekt des Sehens ist bei der Teilnah-
me am Straßenverkehr für die Verkehrs-
sicherheit von zentraler Bedeutung. Nach
Erwerb der Fahrerlaubnis sind bei PKW-
Fahrern und auch beim Fahren einiger an-
derer Fahrzeuge (Klassen: A, A1, A2, B,
BE, AM, L, T) vom Gesetzgeber keine wei-
teren Überprüfungen der Sehfähigkeit in
Deutschland mehr vorgeschrieben (Aus-
nahme: für die Verlängerung der Führer-
scheinklassen C1 und C1E sind ab dem
50. Lebensjahr unter anderem ein augen-
ärztliches und ein allgemeinärztliches Gut-
achten nötig) [1]. Während Autos also re-
gelmäßig per Gesetz zur Haupt- und Ab-
gasuntersuchung (HU/AU) vorgestelltwer-
den müssen, ist eine wiederkehrende Un-
tersuchung des Privatfahrers bislang nicht
vorgesehen.Werden allerdings Zweifel be-
kannt, dass das erforderliche Sehvermö-
gen nicht vorliegt, kann die Verwaltungs-
behörde entsprechende Untersuchungen
anordnen (§ 12 FeV i. V.m. Anlage 6 FeV)
[1].

Im Straßenverkehr werden etwa 90%
allerSinneseindrückemitdenAugenwahr-
genommen und die Bedeutung des guten
Sehens eines Verkehrsteilnehmers kann
somit über Leben und Tod entscheiden.
DasUnvermögen, scharf zu sehen, hat eine
besondere Relevanz im Sinne einer gut-
achterlichen Prüfung und Feststellung der
Fahrtüchtigkeit oder sogar der Fahrtaug-
lichkeit [2–5]. Die Straßenverkehrszulas-
sungsverordnung § 31 Abs. 2 StVZO [6]

legt die grundsätzliche Verantwortlichkeit
des Fahrzeughalters im öffentlichen Ver-
kehr fest.DiekonkretenVorgabenzur Fahr-
tauglichkeit und deren Anwendung trifft
derGesetzgeber indenBestimmungender
aktuellen Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
und ihren Anlagen [1, 7].

Die Polizei vor Ort bewertet die ak-
tuelle Fahrtüchtigkeit des Fahrers in der
tatsächlichen Situation und stellt ggf. auch
die generelle Fahrtauglichkeit infrage. Da-
für müssen aber eine Verhältnismäßigkeit
der Maßnahmen und ein gut begründe-
ter Verdacht bestehen, um eine konse-
kutive Überprüfung der Fahrtauglichkeit
durch die Fahrerlaubnisbehörde anzuord-
nen. Die Kontrollorgane haben bisher nur
die Möglichkeit, auffällige Fahrer anlass-
bezogen, mittels Tests vor Ort auf Alkohol
und Drogen zu prüfen, nicht aber eine
begrenzte Wahrnehmung des Lichtsinns
oder des Gesichtsfeldes und auch ande-
re Mängel ausreichend objektivierbar zu
prüfen [8].

Die Daten des statistischen Bundesam-
tes und die in noch weit größerem Um-
fang veröffentlichten Daten der Autoversi-
cherer belegen eine deutliche Diskrepanz
zwischen den bei der Polizei angezeigten
Unfällen und den tatsächlich bei den Ver-
sicherungen abgerechneten Fällen, ohne
die Fahrtüchtigkeit – auch beimehrfachen
Unfällen desselben Fahrers – ausreichend
zu hinterfragen [9–11]. Die Polizeiakade-
mie Hamburg bewertete intern und re-
trospektiv mehrere hundert PKW-Unfälle
(2019–4/2020) im Stadtgebiet. Diese Un-
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tersuchungengabenHinweisedarauf,dass
bei dennoch verfolgbaren Fällen ungefähr
bei 18%der beteiligten Fahrer eine erheb-
liche Beeinträchtigungdes Sehens – unab-
hängig von ggf. anderenDefiziten – vorlag
[12].

Aufgrund all dieser Beobachtungen
darf angenommen werden, dass die Dun-
kelziffer von potenziell visuell fahruntüch-
tigen Fahrzeugführern in Deutschland
deutlich höher liegt, als bisher ange-
nommen. Der BVA (Berufsverband der
Augenärzte) geht dabei von mindestens
300.000 Verkehrsteilnehmern aus [10],
wobei es sich hier offensichtlich um ei-
ne reine Schätzgröße ohne belastbare
Nachweise handelt, sodass diese Zahl mit
entsprechender Vorsicht wahrgenommen
werden muss. Allerdings steckt die Polizei
in einem Dilemma, wenn es darum geht,
diese potenziell verkehrsgefährdenden
Personen im Straßenverkehr zu identifi-
zieren. Entstehen nämlich aufgrund der
Fahrweise, eines Unfallgeschehens oder
auch bei einer verdachtsunabhängigen
Kontrolle Zweifel an der Fahrtüchtigkeit,
so wird regelmäßig eine Intoxikation bei
dem Fahrzeugführer vermutet (Alkohol
oder Drogen). Kann diese ausgeschlossen
werden, werden weitergehende Maßnah-
men seitens der Polizei nur sehr selten
getroffen. Die Gründe hierfür liegen in der
Unkenntnis, welche Kriterien für die Be-
wertung der Fahreignung von Bedeutung,
welche Testverfahren zur Überprüfung
der Fahrtüchtigkeit geeignet sind, und
schließlich an dem Umstand, dass gefah-
renabwehr- und fahrerlaubnisrechtliche
Maßnahmen in diesem Zusammenhang
noch nicht aussagekräftig aufgearbeitet
wurden. Es war daher Ziel dieser Arbeit,
ein Pilotprojekt der Polizei Niedersachsen
mit unserer Augenklinik zu beschreiben,
in dem Polizeibeamte trainiert wurden,
Tests zur orientierenden Überprüfung der
Sehfähigkeit des Autofahrers direkt vor
Ort („Car-side-Testing“) zu erlernen.

Material undMethoden

Erstmals werden in einem Pilotprojekt der
MHH (8964_BO_K_2020) mit der Polizei
Hildesheim die bisher etablierten Testver-
fahren zum Screening auf Alkohol und
Drogen erweitert. Dazu werden vor Ort
zusätzlich durchgeführte Prüfungen wie
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Hintergrund: Der Berufsverband der Augenärzte (BVA) schätzt, dass auf deutschen
Straßen mindestens hunderttausende Verkehrsunfälle mit zehntausenden Verletzten
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(MHH) wurde erstmals darauf abgezielt, die bisherigen Tests der Polizei durch
angepasste „Car-side“-Sehprüfungen zu erweitern.
Material undMethode: Vor Ort werden die Augenmotilität, die Pupillengröße und die
Lichtreaktion von Autofahrern evaluiert sowie eine orientierende Sehschärfenprüfung
und ein orientierendes Konfrontationsgesichtsfeld durchgeführt. Die praktische
Durchführung sämtlicher Untersuchungsmodalitäten wurde zuvor abgestimmt und
trainiert.
Ergebnisse: Umfang und Art der einzelnen Untersuchungen zur Abschätzung
der Sehfähigkeit am PKW wurden beschrieben und standardisiert. Neben den
visuellen Merkmalen werden auch bekanntere neurologische Tests, wie z. B. „Gerade
auf einer Linie laufen“, erfasst. Durch die kombinierte Testauswertung ergibt sich
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sofortigen Führerscheinsicherstellung und zu dem Einleiten weiterer Maßnahmen wie
beispielsweise einer augenärztlichen Überprüfung. Mit diesen Neuerungen hat die
Polizei Niedersachsen ihr Ausbildungskonzept zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit
überarbeitet und Anfang 2022 inklusive der augenärztlicherseits empfohlenen
Sehprüfungen zur Umsetzung herausgegeben. Mittlerweile sind in Niedersachsen
rund 150 Beamte ausgebildet worden und haben jetzt die Berechtigung „qualifizierte
Fahrtüchtigkeitsprüfungen“ durchzuführen. Diesbezüglich wurde bereits eine Vielzahl
von entsprechenden Verkehrsprüfungen durchgeführt, und die Weiterfahrten von
Verkehrsteilnehmern mit erheblichen visuellen Defiziten wurden unterbunden.
Schlussfolgerung: In diesem Pilotprojekt wurde erstmals darauf abgezielt, die gän-
gigen Testverfahren der (Verkehrs-)Polizei zur Erkennung von verkehrsgefährdenden
Autofahrern neben Screening auf Alkohol, Drogen und neurologische Defizite um spe-
zifische Tests zur Erkennung von visuellen Defiziten zu erweitern. Das entsprechende
Training der Polizeibeamten wurde in Niedersachsen und Hamburg flächendeckend
durchgeführt, und die Maßnahmen finden aktuell bei Verkehrskontrollen im Bedarfsfall
Anwendung. Die überprüften Merkmale sollen zukünftig auch in einem gewichteten
Score bewertet werden und eine objektive Entscheidungsgrundlage für die Polizei
darstellen, bei entsprechenden Defiziten ggf. eine Weiterfahrt zu unterbinden.
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ein neurologisch/orthopädisches Scree-
ning zur Erkennung von Einschränkungen
eines auffälligen Fahrers insbesondere
um die Überprüfung visueller Defizite
wie Visus und Gesichtsfeld erweitert. Da-
für wurden Beamte der Polizei speziell
geschult, um in der konkreten Situati-
on systematisch Fragen zu stellen, Tests
durchzuführen und zu bewerten.

Bezüglich dieses Vorgehens wurde
zur Erhöhung der Handlungssicherheit
mit der Fahrerlaubnisbehörde (Landkreis
Hildesheim) ein Überprüfungskonzept
abgestimmt, das sich inhaltlich an den
Anlagen 4 und 6 der Fahrerlaubnisverord-
nung [1] sowie der Verwaltungsrechtspre-
chung orientiert. Das Konzept gliedert

sich in verschiedene Bereiche: Befragung
des Fahrzeugführers zu Erkrankungen,
körperlichen Einschränkungen und zur
Medikamenteneinnahme (Anamnese),
die Bewertung des psychophysischen Ge-
samtzustandes und die Durchführung von
„Augentests“ und körperlichen Mobilitäts-
tests. Nach Abschluss der Überprüfung ist
zu entscheiden, ob der betroffenen Person
die Weiterfahrt aus gefahrenabwehrrecht-
lichen Gründen zu untersagen ist oder
nicht. Seitens der Polizei erfolgt dann eine
unverzügliche Berichterstattung, auf de-
ren Basis die Fahrerlaubnisbehörde tätig
wird.

Wie sieht das polizeiliche Vorgehen – in
dem die visuellen Untersuchungsmetho-
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Abb. 18 Standardisierter polizeilicher Erhebungsbogen zur Erfassung von körperlichenDefiziten bei Verkehrsteilnehmern
(Auszug)
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den nun erstmals implementiert sind – im
Einzelnen aus? Dazu wird ein standardi-
sierter Erhebungsbogen regelhaft abgear-
beitet (. Abb. 1). Bei der Anamnese wird
nach verschiedenen Erkrankungen, Beein-
trächtigungen und gesundheitlichen Stö-
rungengefragt, diealle für sichalleineoder
in der Gesamtheit zu einer Beeinträch-
tigung der Fahreignung führen können.
Die Befragung zur Medikamenteneinnah-
me umfasst das Medikament als solches
(Name bzw. Wirkstoff), den Zeitpunkt der
letzten Einnahme und einen möglichen
Dosiswechsel. Es wird seitens der Polizei
davon ausgegangen, dass zu Beginn einer
Therapiewie auchbei einemDosiswechsel
bei relevanten Medikamenten (z. B. Blut-
druckmedikamenten) eine Fahruntüchtig-
keit über einen Zeitraum von etwa 10 Ta-
gen bestehen kann. Auch kann zu Beginn
einer medikamentösen Therapie ein psy-
chophysisches Leistungsdefizit auftreten,
das einer Alkoholisierung von 0,5 Promil-
le entspricht (DRUID 2011; Verkehrsme-
dizin Würzburg). Mit der Dokumentation
des psychophysischen Gesamtzustandes
sollen der momentane Zustand und der
Eindruck, den der Fahrzeugführer bei den
kontrollierenden Beamten hinterlässt, be-
schrieben werden.

Die Augenüberprüfung umfasst die Re-
aktionsprüfung auf Lichtreize, die allge-
meine Motilitätsprüfung, die Sehschärfen-
überprüfung (Visus) und die Gesichtsfeld-
überprüfung mittels Fingerperimetrie. Die
Reaktionsprüfung auf Licht und die Motili-
tätsprüfung (u. a. ruckfreies Augenfolgen)
entsprechendembekanntenVorgehenbei
der Drogenerkennung. Es wird davon aus-
gegangen, dass eine eingeschränkte Au-
genmotilität das binokulare Umfeldsehen
generell reduzieren kann. Zudem kann es
bei Inkongruenz beider Augen zu binoku-
larenDoppelbildernkommen,dieeineEin-
schätzung von Situationen im Straßenver-
kehr und auch eine entsprechende Sicht
auf z. B. das Tachometer im PKW deutlich
einschränken bzw. unmöglich werden las-
sen. Zusätzlich kann das dreidimensionale
Sehenoder auchdasStereosehen–zumin-
dest in kürzeren bismittleren Distanzen, in
denen es mindestens als wichtig und hilf-
reich erachtet wird – beeinträchtigt sein,
sodass Entfernungen nicht mehr richtig
eingeschätzt werden können. Mit der Vi-
susüberprüfung (mithilfe einer genormten

Sehlesetafel, einer Handy-App oder konse-
kutiv eines Sehtests beim Optiker) soll die
Überprüfung auf Sehdefizite komplettiert
werden.

Bezüglich weiterer körperlicher Mobi-
litätstests werden mit dem Nacken- und
Schürzengriff die Funktionalitäten des
Schultergelenks, des gesamten Schulter-
gürtels, des Ellbogengelenks, des Hand-
gelenks und des Daumens überprüft. Der
Nackengriffwird derart durchgeführt, dass
die Arme hinter den Kopf geführt und
die Handinnenflächen an den Hinterkopf
gelegt werden. Beim Schürzengriff wer-
den die Arme nach hinten und innen
gedreht, so als ob eine Schürze zugebun-
den wird. Berührt der Handrücken den
7. Brustwirbel, so kann von einem nor-
malen Bewegungsausmaß ausgegangen
werden. Mithilfe des Schulterblicks (rechts
und links) wird insbesondere die Mobilität
der Halswirbelsäule geprüft. Ein Drehwin-
kel von jeweils 60–80° ist als eine normale
Beweglichkeit zu bewerten. Der Hacke-
Spitze-Stand eignet sich zur Überprüfung
der Muskelkraft und Koordinationsfä-
higkeit im Fußbereich; ebenso können
„nervöse“ Störungen festgestellt werden.
Der Proband soll sich zur Durchführung
des Tests gleichzeitig auf die Hacken und
anschließend gleichzeitig auf die Zehen-
spitzen stellen. Bei Bedarf kann er sich
festhalten. Mithilfe dieser Testverfahren
können Beweglichkeitseinschränkungen
des Schultergürtels, der Halswirbelsäule
und der Extremitäten festgestellt wer-
den, welche die Fähigkeit, ein Fahrzeug
sicher zu führen, erheblich einschränken
können. Ergeben sich aufgrund Desorien-
tierung oder Verwirrtheit des Probanden
Anhaltspunkte für eine Hirnleistungs-
störung, sollte die „Uhrzeit-Zeichnung“
durchgeführt werden. Der Uhrentest ist
ein Schnell-Screening-Verfahren, wel-
ches die Fähigkeit zur Visuokonstruktion
[13] erfasst. Dabei werden das abstrakte
Denken und die Gedächtnisfunktion des
Probanden mithilfe komplexer Formen
oder Muster getestet. Eine Störung kann
z. B. ein Hinweis auf Alzheimer-Demenz
sein.

Nach Abschluss der Befragung und der
Testverfahren werden die Ergebnisse un-
verzüglich der zuständigen Fahrerlaubnis-
behörde übersandt. Der Proband kann in
diesem Zusammenhang darauf hingewie-

sen werden, dass er aufgrund der Bestim-
mungder Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde eine
Mitwirkungspflicht hat und diese gemäß
§ 46 i. V.m. § 11 Abs. 8 der FeV berechtigt
ist,weitergehendekostenpflichtigeBegut-
achtungen zur Überprüfung der Kraftfahr-
eignung anzuordnen und ggf. bei fehlen-
derMitwirkung auch auf die Nichteignung
schließen zu dürfen.

Sollte nach Beendigung des Testver-
fahrens und der Bewertung der Ergeb-
nisse eine Untersagung der Weiterfahrt
erforderlich sein, werden zur Durchset-
zung einzelfallbezogene Maßnahmen ge-
troffen.VorgenannterMaßnahmenkatalog
ist auch bei Verkehrsstraftaten respektive
Verkehrsunfällen zur Anwendung zu brin-
gen. Die Rechtsgrundlage ist hierbei in
§ 81a StPO (körperliche Untersuchung) zu
finden.

Ergebnisse

Die Polizei Niedersachsen hat mit der Neu-
ausrichtung ihres Ausbildungskonzeptes
zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit seit
dem Jahr 2022 erstmals auch Prüfungen
zur Sehtüchtigkeit inkludiert. Mittlerweile
sind in Niedersachsen über 150 Beamte
(Stand Mai 2023) ausgebildet worden und
haben jetztdieBerechtigung, „qualifizierte
Fahrtüchtigkeitsprüfungen“ durchzufüh-
ren (s. auch [14, 15]) Diesbezüglich wurde
bereits eine Vielzahl von entsprechenden
Verkehrsprüfungen durchgeführt, und die
Weiterfahrten von Verkehrsteilnehmern
mit erheblichen visuellen Defiziten wur-
den unterbunden. Das oben beschriebene
Verfahren wird im polizeilichen Dienst im-
mer dann angewandt, wenn Zweifel an
der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführen-
den bestehen und eine Intoxikation nicht
offenkundig ist. Es versetzt die Polizeibe-
amten/-innen in die Lage, anhand von
objektiven Kriterien eine erste Bewer-
tung der Fahrtüchtigkeit vorzunehmen.
Dabei wird nicht verkannt, dass das Ver-
fahren nicht allumfassend ist und dass
es auf keinen Fall eine ärztliche Begut-
achtung ersetzen kann. Es ist aber dazu
geeignet, ausreichende Hinweise dafür zu
gewinnen, um eine (ärztliche) Eignungs-
prüfung über die Fahrerlaubnisbehörden
anzuregen. Darüber hinaus bildet das
Ergebnis dieses Verfahrens die Grundla-
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ge für die polizeiliche Gefahrenprognose
(Weiterfahrt untersagen oder nicht?). Ers-
te Erfahrungen haben auch gezeigt, dass
die Ergebnisse dieses Verfahrens sowohl
die Fahrerlaubnisbehörden als auch die
Staatsanwaltschaften in die Lage verset-
zen, zielgerichtet weitere Maßnahmen zu
initiieren.

Bezüglich der Sehprüfungen wird fol-
gendermaßen vorgegangen: Im Erhe-
bungsbogen wird der Augenstatus an-
hand des Erfassungsbogens (. Abb. 1)
beurteilt. Es wird nach Sehhilfen gefragt
und abgeschätzt, ob der Proband kurz-
oder weitsichtig ist. Zusätzlich wird ge-
fragt, wann die letzte Augenuntersuchung
beim Augenarzt oder zumindest ein Seh-
testbeimAugenoptiker stattgefundenhat.
Das äußere Auge wird angeschaut und
der Status (unauffällig, gerötet, geschwol-
len, wässrig, trübe, etc.) beschrieben. Die
Reaktion auf Licht wird überprüft und
das Pupillenspiel als prompt, träge oder
lichtstarr erfasst. Zusätzlich wird anhand
der binokularen Pupillenausrichtung auch
eine eventuelle Schielstellung evaluiert
und/oder geschaut, ob ein Ruhenystag-
mus vorhanden ist. Zur Überprüfung der
Augenmotilität wird der Proband gebe-
ten, bei ruhig gehaltenem Kopf in die
4 „Hauptrichtungen“ rechts, links, oben
und unten (polizeiliche Testung so defi-
niert; ophthalmologisch wären selbstver-
ständlich mehr Blickrichtungen zu testen)
zu blicken. Es wird dokumentiert, ob die
Motilität eingeschränkt ist oder nicht. Das
Training zur orientierenden Gesichtsfeld-
untersuchung (Dokumentation Gesichts-
feld eingeschränkt ja/nein) gestaltete sich
umfangreich. Der Untersuchungsablauf
ist in Anlage 1 beschrieben (Anlage 1).
Demnach wird die Durchführung der
klassischen Konfrontationsperimetrie ge-
fordert, bei der Untersucher und Proband
einander gegenüberstehen oder sitzen
und das jeweils gegenüberliegende Auge
einseitig zuhalten, der Proband mit dem
freien Auge auf das offene Auge des Un-
tersuchers schaut und der Untersucher in
den 4 Quadranten des zu untersuchenden
Auges nach der Sehfähigkeit der ganzen
Hand (in den äußeren Bezirken) oder
nach Fingerbewegung/Fingerzählen (in
den inneren Bezirken) fragt. Bezüglich der
Dokumentation werden die erkannten vs.

der nicht erkannten Quadranten erfasst
(.Abb. 1; Anlage 1).

Als zunächst recht schwierig bewer-
teter und zuletzt mit aufgenommener
Test wurde die Visusprüfung implemen-
tiert. Aufgrund der Tatsache, dass die-
se regelhaft bei nicht standardisierten
Lichtverhältnissen mittels Visustafel oder
Handy-App durchgeführt wird, sollte ein
gewisses Verständnis von Myopie, Hy-
peropie und natürlich der Presbyopie
seitens des Testenden vorliegen. Die ge-
setzlich geforderte Sehschärfe bei einem
Fahrerlaubnisinhaber muss nach Anla-
ge 6 der FeV 0,5 beidäugig oder am
besseren Auge betragen, und Fehlsich-
tigkeiten müssen – soweit möglich und
verträglich – korrigiert sein [1]. Das ent-
sprechende Vorgehen wird anhand der
Anlage 2 innerhalb des polizeilichen Trai-
nings entsprechend vermittelt (Anlage 2).
Grundlegend wird für die Überprüfung
eine Sehtafel mit Landolt-Ringen für die
Visusstufe 0,5 in einem Abstand von et-
wa 2m auf der Dienststelle genutzt. Im
„Car-side“-Test wird in der Handy-App die
Größe der Optotypen entsprechend der
eingestellten Entfernung von mindestens
1,5m angepasst. Dabei kann am Streifen-
wagen die Distanz bestimmter Marken
wie beispielsweise an der A-Säule und an
der C-Säule vermessen werden, sodass
die adäquate Prüfentfernung gesichert
eingehalten wird. Die Überprüfung wird
gleichzeitig mit beiden Augen durchge-
führt; eine EinzeltestungderAugen erfolgt
nicht. Angeboten werden auf der Testtafel
2 Reihen mit je 5 Optotypen; der Test
ist bestanden, wenn 3/5 Optotypen einer
Reihe sicher gelesen werden konnten.
Wird dieses Ergebnis nicht erreicht, wird
von einer nicht ausreichenden Sehschärfe
ausgegangen und die Weiterfahrt unter-
sagt. Wichtig ist, dass dieser „Car-side“-
Test natürlich nicht eine augenärztliche
Untersuchung oder einen amtlichen Seh-
test ersetzt, das Ergebnis allerdings als so
aussagekräftig angesehen werden kann,
dass weitere polizeiliche Maßnahmen,
wie z. B. die Untersagung der Weiterfahrt,
getroffen werden können.

Die dargestellten Maßnahmen zur
Überprüfung von Defiziten des Sehvermö-
genswurden bereits in vielen Fällen – aber
noch nicht standardisiert in jedem Fall –
zurAnwendunggebracht. EineListungvon

Fällen der Hamburger Polizei von 2021,
bei denen Fahrzeugführer aufgefallen
sind, summiert beispielsweise n= 29 Fälle
mit visuellen Defiziten (14-mal Visusde-
fizit, 8-mal Gesichtsfeldausfälle, 4-mal
Nystagmus, 2-mal Motilitätsstörungen,
1-mal Strabismus), bei denen in 22 Fällen
(75,9%) der Führerschein sichergestellt
wurde. Dieses unterstreicht, wie wichtig
die Beurteilung visueller Fähigkeiten bei
Fahrzeugführern ist. Die folgenden 2 Fall-
darstellungen heben dieses beispielhaft
hervor:

Fall 1. Eine 43-jährige Autofahrerin fährt
mit ihrem PKW auffällig langsam auf der
Autobahn und reagiert bei Überhohlma-
növern unsicher. Bei der Kontrolle gibt
sie an, gesund zu sein, und fällt weder
beim Drogen- oder Alkoholtest auf, neu-
rologische und orthopädische Tests sind
unauffällig, sie nimmt keine Medikamen-
te. Auf Nachfrage gibt sie an, in den letz-
ten 2 Jahren einige „Parkrempler“ gehabt
zu haben, und sie habe zurzeit einfach
zu viel Stress. Der freiwillig durchgeführ-
te „Car-side“-Test ergibt eine beidäugige
Sehschärfe mit ihrer 8 Jahre alten Brille
von 0,4. Das Konfrontationsgesichtsfeld ist
unauffällig. Es wird eine Meldung bei der
Fahrerlaubnisbehörde eingereicht, die die
Vorlage eines Attests einer ausreichenden
Sehschärfe der Verkehrsteilnehmerin ver-
langt. Dieses belegtmit einer angepassten
optischen Korrektur eine Sehschärfe von
RA 0,8 cc und LA 1,0 cc. Es wird schließlich
eine neue Brille ordiniert, und Tränener-
satzmittel werden empfohlen. Die Fahrer-
laubnis bleibt bestehen.

Fall 2. Ein 72-jähriger Autofahrer hat
mit seinem PKW in einer 30er-Zone die
Vorfahrt missachtet und ist mit gerin-
ger Geschwindigkeit gegen ein anderes
Fahrzeug gefahren. Beide Fahrzeugführer
sind unverletzt. Trotz eines nur geringen
Schadens an den Autos und gegen den
Widerstand des Unfallverursachers wird
die Polizei hinzugezogen und stellt mittels
des Screeningtests Hinweise auf Defizite
der Beweglichkeit der Halswirbelsäule,
der Extremitäten und auch neurologische
Defizite fest. Die beidäugige Gesamtseh-
schärfe beträgt 0,6 mit eigener Korrektur,
im Konfrontationsgesichtsfeld zeigen sich
aber Hinweise auf erhebliche Einschrän-
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kungen und Ausfälle in mehreren Qua-
dranten.DasWeiterfahrenwirddemFahrer
untersagt, und die Fahrerlaubnisbehörde
wird benachrichtigt. Im Verlauf wird bei
der von der Fahrerlaubnisbehörde ange-
ordneten Eignungsprüfung neben einer
Arthrose und einer beginnenden Demenz
auch ein dem Fahrer schon seit vielen
Jahren bekanntes endständiges Glaukom
mit entsprechenden Gesichtsfelddefekten
festgestellt. Ebenso wird eine trockene
Makuladegeneration mit einem Visus von
rechts 0,4 cc und links 0,6 cc diagnostiziert.
Die Fahrerlaubnis wurde eingezogen, ein
Strafverfahren ist anhängig.

Diskussion

Schwere Verkehrsunfälle gehören leider
zum Alltag auf bundesdeutschen Straßen
und ziehen eine Vielzahl von Fragen nach
sich. Sowird zu Recht nachder Ursache ge-
fragt, um nach Beantwortung dieser Frage
entsprechende Gegenmaßnahmen einzu-
leiten oder wirksame Strategien zu ent-
wickeln. Die Verkehrspolizei leistet hierzu
einen wesentlichen Betrag. Insbesonde-
re im präventiven Bereich werden erheb-
liche Anstrengungen unternommen, um
beispielsweise intoxikierte Fahrzeugführer
rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, um
so schwere Unfälle zu vermeiden. Eine Be-
einflussung durch zentralwirksame Sub-
stanzen (Alkohol, Drogen, Medikamente)
gehörtwahrscheinlichunbestritten zuden
Hauptursachen für schwereVerkehrsunfäl-
le. Als ebenso gravierend ist aber natürlich
auch eine reduzierte oder eingeschränkte
Sehfähigkeit des Fahrzeugführers einzu-
stufen, die bisher seitens der Polizei nicht
überprüfbar gewesen ist.

Besonders häufig ist bei Unfällen mit
dem PKW der Lichtsinn ein bisher in der
Realität somit nicht hinlänglich abgebil-
deter Faktor [16]. Das Sehen ist aber der
mit Abstand wichtigste Sinn für die Teil-
nahme am Straßenverkehr. Dennoch wird
dieser in Deutschland für PKW-Fahrer – im
Gegensatz zu anderen Ländern der EU –
nach dem Führerscheinerwerb nicht mehr
gesetzmäßig überprüft. Eine Nachprüfung
ist laut aktueller Rechtsprechung an die
Verhältnismäßigkeit und die begründeten
Zweifel gekoppelt. Zu behaupten, dass der
Unfallgegner somit nicht „richtig gucken“
konnte, mag daher vielleicht nicht selten

eine korrekte Feststellung und darüber hi-
nausversicherungstechnisch relevant sein.
Viele Verkehrsteilnehmer sind sich ihrer
Einschränkungen nicht bewusst, da diese
– wie es typischerweise bei chronischen
Augenerkrankungen der Fall ist – häufig
nur langsam voranschreiten.

Bei schleichenden Veränderungen der
Sehschärfe oder auch Einschränkungen
des Gesichtsfeldes bestehen tagsüber oft
noch eine gute Sehschärfe und Orientie-
rungsfähigkeit. Bei höheren Sehanforde-
rungen (nachts, hohe Geschwindigkeit,
Dämmerlicht, Regen, Blendung etc.) kön-
nen Einschränkungen dann aber nicht
mehr ausreichend kompensiert werden
[17, 18]. Die Einschränkungen des Se-
hens potenzieren aber die Auswirkungen
auf das Erkennen und das darauffolgen-
de Reagieren. Weitere Faktoren (Alkohol,
Drogen, Medikamente, neurologische und
orthopädische Defizite) bestimmen dann
zusätzlich noch negativ die Reaktionsfä-
higkeit und das Fahrverhalten [5, 11, 19].
Damit die Fahrerlaubnisbehörden eine
Überprüfung der Fahreignung anordnen
können, muss aber zwingend in jedem
Einzelfall die Verhältnismäßigkeit von ein-
schränkenden Maßnahmen gegenüber
dem hohen Rechtsgut der Freiheit jedes
Einzelnen zur Teilnahme am Straßenver-
kehr abgewogen werden. Dafür ist in
jedem Einzelfall zu prüfen, ob weitere
Untersuchungen subjektiv und objektiv
ausreichend begründet sind.

Durch das Instrument des neu ausge-
arbeiteten „Car-side“-Tests kann den Be-
amten eine neue, praktikable Möglichkeit
an die Hand gegeben werden, den Fahrer-
laubnisbehörden fundiert und begründet
zu empfehlen, weitere Maßnahmen an-
zuordnen, und eben im begründeten Fall
direkt die Weiterfahrt zu untersagen.

Bei deutlichen Hinweisen auf eine
hohe Dunkelziffer von unterschiedlichen
körperlichen Defiziten und insbesondere
von visuellen Defiziten, die das Führen
eines Kraftfahrzeugs erschweren oder so-
gar bezüglich der Eigen- und gerade auch
Fremdgefährdung unmöglich machen,
ist eine Übersichtstestung des Gesichts-
feldes und der beidäugigen, zentralen
Gesamtsehschärfe analog zu den etablier-
ten Alkohol- und Drogentests folgerichtig.
Das neue Konzept und die weiterreichen-
den Befugnisse der „Vor-Ort-Testung“ von

möglichen körperlichen Mängeln gibt den
Beamtinnen und Beamten nun ein Tool
an die Hand, ihre Entscheidung objekti-
vierbar zu machen, Fehlentscheidungen
zu reduzieren und somit auch selber we-
niger angreifbar zu sein, sofern es doch zu
entsprechenden Fehlentscheidungen mit
Führerscheinsicherstellung („auf gefah-
renabwehrrechtlicher Basis nach erfolgter
und zu bejahender Gefahrenprognose“)
gekommen ist. Wenn man sich fragt, ob
die Polizei überhaupt körperliche Tests
durchführendarf, die seitens des Verkehrs-
teilnehmers auf Freiwilligkeit beruhen, so
lassen nun die „qualifizierten Fahrtüch-
tigkeitsprüfungen“ nach entsprechender
Ausbildung [15] genau diese Möglichkei-
ten zu.

Eine Ermächtigungsnorm für die Über-
prüfung der Verkehrstüchtigkeit ist in der
Straßenverkehrsordnung (§ 36 Abs. 5,
Satz 1) zu finden. Demnach dürfen Po-
lizeibeamte Verkehrsteilnehmer zur Ver-
kehrskontrolle einschließlich der Kontrolle
der Verkehrstüchtigkeit und zu Verkehrs-
erhebungen anhalten. An dieser Stelle ist
zu betonen, dass es sich bei den ange-
wandten Prüfmethoden nicht um eine
medizinische Untersuchung im eigentli-
chen Sinne handelt, sondern um einen
„Check“, mit dem kontrolliert werden soll,
ob bestimmte, aber wesentliche körper-
liche oder auch funktionelle Merkmale
vorliegen oder eben nicht. So kann in der
Regel auch vommedizinischen Laien rela-
tiv schnell und einfach gelernt und über-
prüft werden, ob z. B. Augenbewegungen
regulär sind, ob die Pupillen adäquat auf
Licht reagieren, ob das Gesichtsfeld grob
intakt ist, und sogar auch, wie gut die Seh-
schärfe ist (Vorlesen lassen eines Textes
über eine genormte Handlesetafel oder
auch mittels Autorefraktometer in der
Dienststelle, der automatisch gleichzei-
tig auch die richtige Brillenstärke misst).
Die weiterführendende ärztliche Untersu-
chung kann auf Basis des Testergebnisses
dann veranlasst werden.

Wieso ist diese neue Möglichkeit der
Testung von körperlichen Mängeln un-
abhängig von Alkohol- und Drogenabu-
sus sowieauchMedikamentenintoxikation
– deren Kontrolle bis dato standardmäßig
durchgeführt wurde – so wichtig? Wis-
senschaftlich bewiesen sind die negativen
Auswirkungen des Alkohols und der Dro-
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Originalien

Abb. 28Aktuelle Lehrmodule der Polizei Niedersachsen zur Feststellung und Steigerung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrs-
teilnehmenden imöffentlichenVerkehrsraum. Insbesondere inModul 3und4werdenFertigkeitenzurkörperlichenÜberprü-
fung undmöglichen Erkrankungen gelehrt

gen auf die Konzentrationsfähigkeit und
Sehfähigkeit der Probanden. Es kommtne-
ben der reduzierten Konzentrationsfähig-
keit auch zu einer Reduzierung des Sehbe-
reichs, einer Beeinträchtigung der Akkom-
modationsfähigkeit und auch zu sonstigen
funktionellenStörungen,wie z. B. lichtstar-
ren Pupillen. Dieses ist der Polizei bekannt.
Wie istdieSachlagenunaberzubetrachten
undzubewerten,wenndieUrsachefürdie-
seeingeschränkteSehfähigkeitnicht imAl-
kohol oder bei der Droge liegt, sondern am
gesundheitlichenZustanddes Betroffenen
selbst? Hier dürften insbesondere neuro-
logische Erkrankungen, wie z. B. Morbus
ParkinsonoderdieAlzheimer-Demenz,ge-
nanntwerden,aber insbesondereauchAu-
generkrankungen wie Katarakt, Glaukom
und die altersabhängige Makuladegene-
ration (AMD), die allesamt zu deutlich re-
duzierter Sehleistung führen können und
das Fahren eines PKWs unter den gege-
benen Sicherheitsaspekten prinzipiell un-
möglich erscheinen lassen. Dieses Wissen
wurde bis dato aber nicht vermittelt und
war somit – obwohl besonders wichtig –
auch nicht Bestandteil bei Überprüfungen
von Verkehrsteilnehmern. Da es aber im
Ergebnis keinenUnterschiedmachendürf-
te, was die Ursache der Einschränkung ist,

solltenPersonenmitentsprechendenDefi-
ziten ebenfalls als potenzielle Verursacher
von – auch schweren – Verkehrsunfällen
angesehenwerden. Aus diesemGrundwar
neben einer Überprüfung auf eine Intoxi-
kation auch für eine Überprüfung der Seh-
fähigkeit inklusive Visus und Gesichtsfeld
zu plädieren. In enger und bereits jahre-
langer Zusammenarbeit konnten das ent-
sprechende Wissen um typische Augener-
krankungenunddieTestungvonVisusund
Gesichtsfeld gelehrt und trainiert werden
undüberMultiplikatoren innerhalbdesPo-
lizeidienstes weitervermittelt werden. Wie
die Beispiele gerade der Hamburger Poli-
zei zeigen, scheinen sich dieser Aufwand
und die ausgiebigere orientierende Tes-
tung der Sehfunktion in der Hinsicht zu
lohnen, dass bereits viele Fahrzeugführer
lediglich aufgrund einer festgestellten de-
fizitären Sehfunktion an der Weiterfahrt
gehindert wurden und so eine Eigen- wie
auchFremdgefährdung imStraßenverkehr
unterbunden werden konnte.

Der Trainingsprozess, die wesentli-
chen Überprüfungen der Sehleistung in
Form von Visus und Gesichtsfeld neben
den bereits zuvor beherrschten Tests wie
Inspektion des äußeren Auges, Pupillen-
reaktion auf Licht und Beweglichkeit der

Augäpfel (wie es ja auch bereits beim Dro-
genscreening praktiziert wird) gestaltete
sich initial nicht einfach und dauerte meh-
rere Jahre, da zunächst auch eine breite
Akzeptanz für diese neuen Tests bei den
Kolleginnen und Kollegen erreicht werden
musste. Aussagen, warum man „ärztliche“
Untersuchungen erlernen und beherr-
schen können sollte, benötigten natürlich
entsprechende Erklärungen. Betrachtet
man allerdings nun, dass bereits viele
aufgrund visueller Defizite fahruntüchtige
Autofahrer mit den neu implementierten
Testmethoden (durch trainierte Laien!)
detektiert– und im Verlauf auch fachlich
verifiziert – werden konnten, so ist dieses
Vorgehenhinlänglich als sinnvoll einzustu-
fenundeineweitereAusarbeitungunseres
Erachtens obligat. Insbesondere darf zur
Visusüberprüfung erwähnt werden, dass
sich die Autoren sehr lange Gedanken um
eine sinnvolle „Car-side“-Testung gemacht
haben, bei der die Sehschärfenprüfung
nun in einem genormten Fernabstand
durchgeführt wird. Überlegungen, dieses
in möglicherweise einfacherer Leseent-
fernung von 30cm direkt im Auto zu
implementieren, führten zu theoretischen
Konzepten mit und ohne Anwendung
einer Lesebrille von 3dpt Stärke, die in
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Einzelfällen auch erfolgreich durchgeführt
werden konnten. Abstufungen zur erwart-
baren Sehleistung ergeben sich dabei für
Probanden unter 45 Jahren ohne Brille
(Sehleistung sollte im Nah- und Fernbe-
reich gut/ausreichend sein→ Leseprobe
ohne Brille möglich); für Probanden über
45 Jahre ohne Brille (Sehleistung sollte
im Fernbereich gut/ausreichend sein; bei
möglicher Presbyopie Testwiederholung
mit Lesebrille); für Probandenunter45 Jah-
ren mit Brille/Kontaktlinsen (für Fernsicht
optisch auskorrigiert; da Akkommodation
noch vorhanden, kann der Lesetest primär
ohne weitere Nahkorrektur und ggf. ohne
eigene Brille durchgeführt werden); und
schließlich für Probanden über 45 Jahren
mit Brille/Kontaktlinsen (Sehtest mög-
lich mit eigener Gleitsichtbrille oder bei
Myopie mit abgenommener eigener Fern-
brille; bei Nichtbestehen Wiederholung
mit zusätzlichen 3dpt Plus). Damit könnte
ggf. zukünftig eine noch genauere Mes-
sung der Sehleistung ermöglicht werden,
das Verfahren setzt allerdings ein tieferes
Verständnis von optisch zu korrigieren-
den Fehlsichtigkeiten beim Testenden
voraus, gestaltet sich somit schwieriger
und wurde daher in dieser Form zunächst
nicht implementiert. Aktuell liegt sei-
tens der Polizei ein durchstrukturiertes
Trainingsprogramm auf modularer Basis
zur Erkennung von Fahruntüchtigkeit vor
(. Abb. 2), wobei die Testungen für Ge-
sichtsfeld und Visus über die Anlage 1
und 2 gelehrt werden (Anlage 1, 2).

In einem nächsten weiterführenden
Schritt soll auf Basis des Erhebungsbogens
(. Abb. 1) ein gewichteter Score aus or-
thopädischen, neurologischen und eben
visuellen Komponenten entwickelt wer-
den und beispielsweise eine Weiterfahrt
ab einem gewissen Punktwert untersagt
werden dürfen. Dieses ist dann sinnvoll,
wenn den Polizeibeamten Zweifel an
der Fahrtüchtigkeit vorliegen, aber kein
einzelner Schlüsselfaktor, wie z. B. Visus
unter 0,5 oder ein zweifelsfrei klar erheb-
barer Gesichtsfeldschaden, detektiert wird
(was beides für sich hinreichend für eine
Unterbindung der Weiterfahrt ausreichen
würde). Des Weiteren sollen die Zahlen
für die Anwendung der qualifizierten
Fahrtüchtigkeitsprüfung und die Ergeb-
nisse prospektiv erhoben werden, um
Daten über den Anteil von entsprechend

körperlich eingeschränkten Verkehrsteil-
nehmern zu erhalten, die nach objektiven
Maßstäben nicht mehr in der Lage sind,
ein Fahrzeug im Straßenverkehr führen zu
können und führen zu dürfen. Nicht zu-
letzt könnenundsolltendiePrüfmethoden
selber einem kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess unterzogen werden, was
digitale Möglichkeiten mit dem Tablet,
Autorefraktor-gestützte Visusprüfungen
auf der Polizeiwache und mittelfristig
sogar auch telemedizinische Methoden
beinhalten kann.

Fazit

Die augenärztliche Erfahrung zeigt, dass
durchaus nicht wenige insbesondere älte-
re Menschen bei eingeschränkter Sehleis-
tung noch einen PKW führen. Bei Fahrun-
tauglichkeit und/oder fehlender Einsicht
des Führerscheininhabers sollte ärztlicher-
seits u. a. die Selbstverantwortung heraus-
gestellt werden, Angehörige sollten bei
Einwilligung durch den Patienten mit ein-
bezogen werden, und auch die interdiszi-
plinäreKooperationmit demHausarzt soll-
te gesuchtwerden [20]. Laut BASt [21] sind
Ärztinnen und Ärzte nicht zur Meldung an
die Führerscheinbehörde verpflichtet, eine
sorgfältige Prüfung der Gefährdung Drit-
ter sollte allerdings erfolgen. Dann wären
nach bezeugter Aufklärung und einer be-
zeugten Fristsetzung sogar auch mit An-
kündigung ein Bruch der Schweigepflicht
und eine Meldung an die Fahrerlaubnis-
behörde möglich [20].

Da nun in Deutschland kein obligato-
rischer Sehtest in bestimmten Altersstu-
fen vorgesehen ist, gibt es keine Daten
darüber, wie viele Fahrzeugführer mit un-
zureichender Sehschärfe am Straßenver-
kehr teilnehmen. Wir gehen davon aus,
dass diese „Dunkelziffer“ nicht unerheb-
lich ist und dass viele Autofahrer sich ih-
rer unzureichenden Sehleistung zum Teil
auch gar nicht bewusst sind. In diesem
Sinne ist der Einstieg der Verkehrspolizei
in dargestellter Weise aus augenärztlicher
Sicht unseres Erachtens deutlich zu begrü-
ßen. Sobald Sehprüfungen im „Car-side-
Testing“ flächendeckend polizeilich imple-
mentiert sind, darf davon ausgegangen
werden, dass das die Sicherheit auf deut-
schen Straßen deutlich und nachhaltig er-
höhen wird. Darüber hinaus mag es auch

in vielen Fällen das Bewusstsein des Be-
troffenen dafür schärfen, dass er schlecht
sehen kann und sich deshalb eher in fach-
ärztlicheBehandlungbegibt, als er es sonst
getan hätte.
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Abstract

Testing for visual deficits by the police among road users in Germany

Background: The Professional Association of Ophthalmologists (BVA) estimates that at
least 100,000s of traffic accidents with 10,000s of injuries and fatalities are caused by
known and unknown visual disorders on German roads every year. Until now, however,
the police have not had the opportunity to check for potential visual disorders on
the spot in cases of conspicuous driving. In a pilot project of the police with the Eye
Hospital of the Hannover Medical School (MHH), the aimwas for the first time to extend
the existing tests of the police by adapted “car-side” vision tests.
Material and method: On-site evaluation of eye motility, pupil size and light reaction
of car drivers as well as an orienting visual acuity test and an orienting confrontation
visual field was performed. The practical performance of all examination modalities
was previously coordinated and trained.
Results: The scope and type of individual examinations for estimating visual ability of
car drivers were described and standardized. In addition to the visual characteristics,
more familiar neurological tests, such as walking along a straight line were also
recorded. The combined test evaluation results in an objective basis for the official
decision of an immediate temporary withdrawal of the driving license, if necessary,
and the initiation of further measures, such as an ophthalmological examination. With
these innovations, the Lower Saxony police have revised their training concept for
checking driving ability and issued it for implementation at the beginning of 2022,
including the vision tests recommended by ophthalmologists. In the meantime, around
150 officers have been trained in Lower Saxony and are now authorized to carry out
qualified driving ability tests. In this respect, a large number of corresponding traffic
examinations have already been carried out and the continued driving of road users
with significant visual deficits has been prevented.
Conclusion: In this pilot project, the aim was for the first time to expand the common
testing procedures of the traffic police for the detection of drivers who are dangerous
to traffic, in addition to screening for alcohol, drugs and neurological deficits, to include
specific tests for the detection of visual deficits. The corresponding training of police
officers has been carried out across the board in Lower Saxony and Hamburg, and the
measures are currently being applied as needed during traffic controls. In the future,
the tested characteristics will be evaluated in a weighted score and will provide an
objective basis for the police to decide whether to stop the driver in cases of deficits.

Keywords
Visual acuity examination · Visual field examination · Traffic police · Roadworthiness ·
Neuroophthalmological deficits
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